
§ 038 SchulG M-V

(1) Schulversuche an Schulen in staatlicher oder freier Trägerschaft dienen dazu, durch Veränderung der
Rahmenpläne, der Unterrichtsorganisation, der Unterrichtsmethoden und der Formen der Schulmitwirkung
zur Weiterentwicklung der Schule neue pädagogische Konzeptionen und organisatorische Formen zu
erproben. Versuchsschulen dienen der Erprobung von Veränderungen des Aufbaus und der Gliederung des
Schulsystems.

(2) Die Durchführung von Schulversuchen und die Einrichtung von Versuchsschulen sind nur dann zulässig,
wenn sie geeignet erscheinen, allen Schülerinnen und Schülern ihrer Eignung angemessene
Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen, wenn gleichwertige Abschlüsse und Berechtigungen erworben werden
können wie in anderen vergleichbaren Bildungsgängen und wenn die Entscheidungsbefugnis der
Erziehungsberechtigten über die Wahl des Bildungsgangs nach dem Besuch der schulartunabhängigen
Orientierungsstufe im Rahmen des geltenden Rechts gewährleistet ist.

(3) Über die Durchführung eines Schulversuchs und über die Errichtung einer Versuchsschule entscheidet
die oberste Schulbehörde auf Antrag der Schulkonferenz, der im Einvernehmen mit dem Schulträger zu
stellen ist. Die oberste Schulbehörde kann die Durchführung eines Schulversuchs und die Errichtung einer
Versuchsschule vorschlagen. Die Genehmigung ist zu befristen und kann unter dem Vorbehalt des Widerrufs
erteilt werden. Inhalte, Ziele, Durchführung und die Projektleitung sind in einem Versuchsprogramm
festzulegen. Das Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern sorgt für die wissenschaftliche
Begleitung und Auswertung der Versuche und die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse.

(4) Die Schülerinnen und Schüler, ihre Erziehungsberechtigten und sonstige Betroffene sind umfassend zu
informieren über Art, Ziele und Durchführung von Versuchen, an denen die Schülerinnen und Schüler
teilnehmen.

(5) Die Schule ist verpflichtet, bei vorzeitiger Beendigung eines Versuchs für geeignete Übergänge zu sorgen
oder die Fortführung des Bildungsgangs zu ermöglichen.
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